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MUSIK NUTZENGUT ZU WISSEN

Abrechnungs- 
termine 2016:  

Mitglieder erhalten 
ihre Vergütungen 

rascher

Wie viel Urheber-  
rechtsvergütung bezahlt ein 

Konzertveranstalter?

Wie viel Urheberrechtsvergütung der Veran-
stalter eines Konzerts bezahlen muss, hängt 
von verschiedenen Faktoren ab: Grösse des 
Konzerts, Anzahl veranstaltete Konzerte pro 
Jahr, Verbandsmitgliedschaft, mögliche Ab-
züge etc. Ein exakter Betrag kann ohne indi-
viduelle Angaben nicht im Detail vorausge-
sagt werden. Es gibt jedoch je nach Grösse 
der Veranstaltung ein paar Faustregeln. 

Kleinkonzerte
Eine Konzertveranstaltung wird als Klein-
konzert auf der Basis des Gemeinsamen Ta-
rifs Kb (GT Kb) lizenziert, sofern das Fas-
sungsvermögen des Clubs oder des Geländes 
maximal 999 Personen beträgt und maxi-
mal Fr. 15 000.– Billetteinnahmen brutto 
generiert wurden. 

Für solche Kleinkonzerte sollte der 
Veranstalter als Obergrenze 9,5 % der Bil-
letteinnahmen für die von der SUISA in 
Rechnung gestellten Urheberrechtsvergü-
tungen budgetieren. Der Prozentsatz sinkt 
auf 3,5 %, sofern während mehr als der Hälf-
te des Konzertes Musik von Komponisten 
gespielt wurde, die vor mehr als 70 Jahren 
verstorben sind oder die keiner Verwer-
tungsgesellschaft angeschlossen sind. 

Der Veranstalter kann zudem von einem 
Mengenrabatt pro�tieren, falls er einen Ver-
trag mit der SUISA abgeschlossen hat: Der 
Mengenrabatt kann 5 bis 20 % betragen, wenn  
der Veranstalter im Vorjahr mehr als zehn 
Konzerte durchgeführt hatte. Weiter erhält 
er einen zusätzlichen Rabatt von 10 %, wenn 
er einem Verband von Konzertveranstaltern 
wie SMPA oder PETZI angeschlossen ist.

Insgesamt kann ein Veranstalter somit bis zu 
30 % Rabatt erzielen, wenn er alle Vertrags-
bedingungen einhält. Konkret heisst das, dass 
damit der Lizenzsatz bei Kleinkonzerten von 
9,5 auf 6,65 % sinken kann. Zu guter Letzt 
hat ein Konzertveranstalter Anspruch auf 2 % 
Skonto, wenn er die letzte Rechnung der 
SUISA innert zehn Tagen beglichen hat.

Kleinkonzert – vereinfachtes  
Berechnungsbeispiel
Konzert im Club, 400 Personen Fassungsver-
mögen – 350 verkaufte Tickets à Fr. 23.–.

Billetteinnahmen ��� × Fr. ��.– Fr. �  ���.��

Lizenzbasis �,�� %, Höchstrabatt 
( �� % ) Fr. ���.��

– � % Skonto ( von Fr. ���.�� ) Fr. ��.��

= Entschädigung für Urheberrechte Fr. ���.��

Grosskonzerte 
Organisiert der Veranstalter ein Grosskonzert, 
wird die Lizenzentschädigung gestützt auf 
den Gemeinsamen Tarif Ka (GT Ka) berech-
net. Als Grosskonzerte betrachtet werden Kon-
zerte in Lokalen oder auf Geländen mit min-
destens 1000 Personen Fassungsvermögen 
oder für die der Veranstalter Billetteinnahmen 
von mehr als Fr. 15 000.– brutto erzielt hat.

In diesen Fällen sollte der Veranstalter 
höchstens 10 % seiner Bruttoeinnahmen aus 
Ticketverkäufen für die durch die SUISA ein-
geforderten Urheberrechtsvergütungen bud-
getieren. Der Veranstalter eines Grosskon-
zerts kann – sofern er alle entsprechenden 
Belege vorlegt – gewisse Abzüge von den Brut-
toeinnahmen geltend machen; beispielswei-
se im Ticketpreis inbegri�ene Bahnbillette, 
Zutritt zum Campingplatz oder Ähnliches. 
Weiter kann er pauschal 10 % Kosten für die 
externe Vorverkaufsstelle abziehen.

Auch der Grosskonzertveranstalter kann 
von verschiedenen Rabatten pro�tieren, so-
fern er einen Vertrag mit der SUISA abge-
schlossen hat und die Bedingungen einhält. 
Er erhält einen Mengenrabatt von 5 bis 10 %, 

wenn er im Vorjahr mehr als 10 Konzerte ver-
anstaltet hatte. Je nach Grösse des Fassungs-
vermögens des Veranstaltungsortes kann es 
von 5 bis 15 % Rabatt geben. Wie bei den Klein-
konzerten gibt es auch für die Grosskonzerte 
einen Verbandsrabatt von 10 %.

Somit kann der Veranstalter von Gross-
konzerten insgesamt von bis zu 35 % Rabatt 
pro�tieren, wodurch der Lizenzsatz von 10 % 
auf 6,5 % sinken kann. Der Skonto von 2 % 
wird auch für Grosskonzerte gewährt, wenn 
der Veranstalter die letzte Rechnung der 
SUISA innert zehn Tagen bezahlt hat.

Grosskonzert – vereinfachtes  
Berechnungsbeispiel
Konzert Openair, 11 000 Personen Fassungsver-
mögen – 9985 verkaufte Tickets à Fr. 110.–.

Billetteinnahmen ���� × Fr. ���.– Fr. � ��� ���.��

- ��% Kosten externe Vorverkaufsstelle
( GT Ka Zi�. �� ) Fr. ���  ���.��

- Kosten für im Billett inbegri�ener ÖV 
( GT Ka Zi�. �� ) Fr.  ��  ���.��

= Zwischentotal Fr. ��� ���.��

Lizenzbasis �,� %, Höchstrabatt 
( �� % ) Fr. ��  ���.��

- � % Skonto ( von Fr. �� ���.�� ) Fr.  �  ���.��

= Entschädigung für Urheberrechte Fr. �� ���.��

Zusätzliche Vergütung für Pausenmusik
Sowohl für Kleinkonzerte als auch für Gross-
konzerte gilt: Sofern an den Konzerten zusätz-
lich Musikaufnahmen abgespielt wurden, zum 
Beispiel als Pausenmusik, muss der Veranstal-
ter zudem noch eine Vergütung für die ver-
wandten Schutzrechte bezahlen. Informatio-
nen dazu �nden sich in den Tarifen GT Ka und 
GT Kb sowie auf der Website der Swissperform.

AUS DER RUBRIK suisablog.ch/de/musik-nutzen

Konzertveranstaltung im Zürcher Hallenstadion: Bei einem Fassungsvermögen ab mindestens 1000 Personen oder Billetteinnahmen von mehr als Fr. 15 000.– brutto gilt 
der Tarif für Grosskonzerte.
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Für die Kunden wie auch die 
Mitglieder der SUISA von 
Interesse: die Faustregeln für 
Urheberrechtsvergütungen 
für Konzerte.  
TEXT Chantal Bolzern

Ein zentrales Ziel der SUISA-Verteilungsab-
teilung wurde erreicht: Nach einem erfolg-
reichen Testlauf Ende 2015 rechnet die 
SUISA ab 2016 zukünftig vierteljährlich 
ab. Abgerechnet wird jeweils im März, Juni, 
September und Dezember. Durch die neu 
eingeführten Termine verteilt die SUISA die 
eingenommenen Urheberrechtsvergütun-
gen rascher an die Mitglieder. Zudem sind 
diverse Abrechnungssparten zusammenge-
fasst, was die Übersichtlichkeit der Abrech-
nungen für die Mitglieder und die Kosten- 
e�zienz der SUISA erhöht. Die stetige 
Verbesserung der Dienstleistungen sowie 
die Vereinfachung der Verarbeitungspro-
zesse sind wichtige Ziele der SUISA. (wr/tg)

Quartalsabrechnung 2016-1 15.3.2016

• Au�ührungsrechte Schweiz 
Tarife: D, K (3. Quartal 2015)

• Senderechte Schweiz 
Tarif: A (SRG Radio 3. Quartal 2015)

• Vervielfältigungsrechte 
Tarife: PA, PI, PN, VI, VN (3. Quartal 2015) 
Online (Downloads & Streaming)

 
Zusatzabrechnungen

Ende März
• Nachverrechnung 2016, 1. Abrechnung

Ende Mai
• Abrechnungen aus dem Ausland:  

Au�ührungs-, Sende- und Vervielfältigungsrechte  
2016, 1. Abr.

Quartalsabrechnung 2016-2 15.6.2016 

• Au�ührungsrechte Schweiz 
Tarife: B, C, E, H, Hb, HV, Z (2015) 
Tarife: D, K (4. Quartal 2015)

• Senderechte Schweiz 
Tarif: A (SRG Radio 4. Quartal 2015) 
Tarif: A (SRG TV 2. Halbjahr 2015)  
Tarif: A (SRG Werbespots 2015) 
Tarife: S, Y (2015)

• Vervielfältigungsrechte 
Tarife: PA, PI, PN, VI, VN (4. Quartal 2015)
Zentrale Lizenzierung (2. Halbjahr 2015) 
Online (Downloads & Streaming)

Zusatzabrechnungen

Anfang Juli 
• Verleger-Fürsorge

Mitte Juli
• Renten-Urheberfürsorge
 
Quartalsabrechnung 2016-3 15.9.2016 

• Au�ührungsrechte Schweiz 
Tarife: D, K (1. Quartal 2016)

• Senderechte Schweiz 
Tarif: A (SRG Radio 1. Quartal 2016)

• Vervielfältigungsrechte 
Tarife: PA, PI, PN, VI, VN (1. Quartal 2016) 
Online (Downloads & Streaming)

• Leerträgervergütung (GT4), Abrechnung 2016
• Subverleger-Anteile Kabelnetze, Abrechnung 2016
 
Zusatzabrechnungen

Ende September 
• Werbefenster (2014)
• Nachverrechnung 2016, 2. Abrechnung

Ende Oktober 
• Abrechnung Überspielrechte 2016

Ende November 
• Abrechnungen aus dem Ausland: 

Au�ührungs-, Sende- und Vervielfältigungsrechte 
2016, 2. Abr.

Quartalsabrechnung 2016-4  15.12.2016 

• Au�ührungsrechte Schweiz 
Tarife: D, K (2. Quartal 2016)

• Senderechte Schweiz 
Tarif: A (SRG Radio 2. Quartal 2016) 
Tarif: A (SRG TV 1. Halbjahr 2016) 
Tarife: PA, PI, PN, VI, VN (2. Quartal 2016)

• Vervielfältigungsrechte 
Zentrale Lizenzierung (1. Halbjahr 2016) 
Online (Downloads & Streaming)

GANZER ARTIKEL suisablog.ch/de/gut-zu-wissen


